
 

Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen 
mit Behinderung – jetzt! 

http://www.forsea.de/projekte/Teilhabesicherunggesetz/THSG_start.shtml
B I T T E  V O L L S T Ä N D I G  U N D  L E S B A R  A U S F Ü L L E N  !

 

 

Auszüge aus der UN-Konvention  
Artikel 12 Gleiche Anerkennung vor dem Recht: „(5) … dass Menschen mit Behinderungen das gleiche Recht wie andere haben, Eigentum zu besitzen und zu erben, ihre 
finanziellen Angelegenheiten selbst zu regeln und gleichen Zugang zu Bankdarlehen, Hypotheken und anderen Finanzkrediten zu haben, und gewährleisten, dass Menschen mit 
Behinderungen nicht willkürlich ihr Eigentum entzogen wird.“ 
Artikel 19 Selbstbestimmt Leben und Einbeziehung in die Gemeinschaft: … gewährleisten, dass a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die 
Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;  
 

Wir unterstützen die Kampagne des für ein Gesetz zur sozialen Teilhabe, das auf Assistenz angewiesenen behinderten Menschen 
ermöglicht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir sind damit einverstanden, dass unsere Unterstützung (nur Vorname, Name und Ort) 
veröffentlicht wird. 
 

Name, Vorname Ort, Straße Datum Unterschrift 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   
 

Aktionsbündnis der Bundesverbände ISL e.V. / ForseA e.V. Fax: 032 223 783 563 
z.Hd. Herrn Gerhard Bartz, Nelkenweg 5, 74673 Mulfingen Email: thsgjetzt@forsea.de 


